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bis auf die letzte in einer Sammlung von achtzehn Constitu
tionen enthalten sind, die durch eine früher dem Domcapitel
von Lyon gehörige Handschrift des achten Jahrhunderts über
liefert ist. 1 Die letzte Constitution findet sich unter andern

in einigen gallischen Sammlungen des Kirchenrechts. 2

H.

In dem Cod. A 46 inf. saec. X. der Ambrosiana zu Mai

land 3 ist eine Canonensammlung enthalten, welche ihr Material
mit unbeträchtlichen Ausnahmen der Concordia canonum des

Cresconius, 4 der sogenannten Dacheriana, 5 der sogenannten
Herovalliana, 8 der Sammlung in vier Büchern, 7 der Capitu-
lariensammlung des Ansegisus, einzelnen ausserhalb dieser be
findlichen Capitularien, der unächten Capitulariensammlung
des Benedict, 8 einer Epitome des westgothischen Breviars, 9
den pseudoisidorischen Decretalen und der Collectio Anselmo
dedicata entlehnt hat. Zu dem aus andern Quellen stammen
den Material gehören die von der Gerichtsbarkeit der Bischöfe

 und dem Asylrecht handelnden Constitutionenfragmente des
Florus. Sie erscheinen hier, mit einigen Abweichungen, von

1 Ich habe in meiner Bibi. Lat. jur. can. manuscripta (Sitzungsberichte
Bd. 56 S. 173 fg.) zu zeigen versucht, dass der Cod. Phillipp. 1745
(ehemals Jes. 569) identisch sei mit dem Codex Lugdunensis Sirmond’s.
Die Sammlung der achtzehn Constitutionen ist ausserdem noch enthalten

in einer pariser Handschrift des zehnten Jahrhunderts (Cod. lat. Paris.
1452). Es ist wohl eben nicht unwahrscheinlich, dass Florus das der
Kirche von Lyon gehörige Exemplar für seine Sammlung benutzte.

2 S. meine Geschichte der Quellen I. S. 321.

3 Auf f. 15 steht von einer Hand saec. XIV./XV.: late Uber est sancti Dio-
nysii Mediolanen. ordinis sancti Benedicti.

4 A. a. O. S. 806 fg.

5 A. a. O. S. 848 fg.

s A. a. O. S. 828 fg.

7 A. a. O. S. 852 fg.

 8 Sie wird hier genannt Capilularia ex canonica auctoritate promulgata.
9 Der zuerst von Petrus Aegidius 1517 unter dem Titel Summae legum

herausgegebene Auszug. Zuletzt von Haenel edirt unter dem Namen
Epitome Aegidii mit der Lex Romana Visigothorum. S. über diesen Aus
zug Haenel in den Prolegomena und Savigny Geschichte d. r. R. i. M.
2. Aufl. Bd. 2 S. 59.


